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Baumat AG: Allgemeine Bedingungen Betonkosmetik 
 

Objektbedingungen 

Bauseits müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

▪ Objekttemperatur + 5 °C (teilweise Produktabhängig)  

▪ Oberfläche muss trocken und aufnahmefähig sein  

▪ Parkmöglichkeit auf der Baustelle  

Offerte Bestimmungen 

▪ Die oben eingesetzten Aufwände basieren auf einer Momentaufnahme und sind approximativ.  

▪ Die Verrechnungen erfolgen je nach Objekt, nach effektivem Aufwand und m² oder nach unseren 

Pauschalen Preise.  

Hinweise/Abmahnungen  

Retuschen 

▪ Bei punktuellen Retuschen können Farbunterschiede zum umliegenden Untergrund bestehen 

bleiben. 

▪ Farbunterschiede können sich auch durch unterschiedliches Alterungsverhalten von Retusche und 

nebenliegendem Untergrund ergeben.  

▪ Durch eine vollflächige Behandlung mit Betonlasur können diese Farbunterschiede reduziert 

werden.  

▪ Falls trotzdem örtliche Retuschen im Aussenbereich gewünscht werden, lehnen wir jegliche Haftung 

ab.  

▪ Wasserflecken können nach der Retusche leicht sichtbar erscheinen.  

▪ Die Retuschen können je nach Lichteinfall sichtbar erscheinen.  

▪ Es wird empfohlen, den Sichtbeton bei weiteren Oberflächenbehandlungen wie z.B. 

Hydrophobierung, Schmutzschutz, Graffitischutz etc. mit unseren Produkten zu behandeln, die 

kompatibel sind um das Risiko, dass die Retuschen sichtbar werden zu vermindern.  

▪ Werden kommerzielle Marktprodukte für die weitere Oberflächenbehandlung verwendet, können 

sich die Retuschen verändern und sichtbar werden, dafür kann die Baumat AG keine Haftung 

übernehmen.  

Spezifikation Retuschen Böden 

▪ Bei punktuellen Bodenretuschen können Farb- und Glanzunterschiede zum umliegenden 

Untergrund bestehen bleiben.  

▪ Die Retuschen können je nach Lichteinfall sichtbar erscheinen.  

▪ Leichte Erhebungen der Retuschen können spürbar sein.  
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▪ Retuschierte Stellen können gegenüber der nicht retuschierten Stellen unterschiedlich altern.  

▪ Risse oder Ausbrüche werden mit hochwertigen Materialien verschlossen, sie können durch 

verschiedene Einflüsse (zu hoher mechanischer Belastung etc.) wieder aufreissen oder abplatzen.  

▪ Die Lebensdauer der Retuschen variieren je nach Beanspruchung, Reinigungsintervallen, 

mechanischer Belastungen etc.  

▪ Durch stehendes oder liegen gelassenes Wasser können die Retuschen in Mitleidenschaft gezogen 

werden, dafür kann die Baumat AG keine Haftung übernehmen.  

Pigmentierung (Produkt) 

▪ Beton ist ein Naturprodukt und hat ein unterschiedliches Saugverhalten, was zu einem nicht 

homogenen Erscheinungsbild führen kann. 

▪ Pigmentierung auf waagrechten und geneigten Flächen sind ungeeignet und nicht empfehlenswert 

(durch stehendes oder stetig ablaufendes Wasser an der gleichen Stelle kann die Pigmentierung in 

Mitleidenschaft gezogen werden), dafür kann die Baumat AG keine Haftung übernehmen.  

▪ Durch stehendes oder stetig ablaufendes Wasser an der gleichen Stelle können Wasserläufe und 

Auswaschungen der Pigmentierung entstehen, dafür kann die Baumat AG keine Haftung 

übernehmen. 

▪ Bei langanhaltender Feuchtigkeit oder sehr stark ausblühenden Sichtbetonflächen kann keine 

Garantie für eine Haftung der Pigmentierung gewährleistet werden. 

▪ Je nach Saugverhalten des Untergrundes, kann ein Glanz oder Matteffekt entstehen.  

Spachtelungen 

▪ Bei zu hoher mechanischer Belastung von gespachtelten Stellen sind Abplatzungen möglich.  

▪ Spachtelungen auf waagrechten und geneigten Flächen sind ungeeignet und nicht empfehlenswert 

(durch stehendes oder stetig ablaufendes Wasser an der gleichen Stelle können die Spachtelungen 

in Mitleidenschaft gezogen werden), dafür kann die Baumat AG keine Haftung übernehmen.  

▪ Bei langanhaltender Feuchtigkeit oder sehr stark ausblühenden Sichtbetonflächen kann keine 

Garantie für eine Haftung der Spachtelungen gewährleistet werden.  

▪ Gegen allgemeine Rissbildungen können wir keine Garantie übernehmen.  

▪ Auf die vorgespachtelten Stellen von Drittfirmen übernehmen wir keine Garantie bezüglich der 

Haftung.  

Bindestellen 

▪ Bindestellen mit Anforderung (luft-, wasserdicht, feuerbeständig usw.) können von der Firma Baumat 

AG nicht reprofiliert werden.  

Betonfinish (Transparent/Pigmentiert/Deckend) 

▪ Beton ist ein Naturprodukt und hat ein unterschiedliches Saugverhalten, was zu einem nicht 

homogenen Erscheinungsbild bei der Applikation von Baumat Betonfinish transparent oder 

pigmentiert führen kann.  
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▪ Baumat Betonfinish transparent oder pigmentiert kann die Oberfläche lebendiger erscheinen lassen.  

▪ Baumat Betonfinish auf waagrechten und geneigten Flächen ist ungeeignet und nicht 

empfehlenswert (durch stehendes oder stetig ablaufendes Wasser an der gleichen Stelle kann 

Baumat Betonfinish in Mitleidenschaft gezogen werden), dafür kann die Baumat AG keine Haftung 

übernehmen.  

▪ Bei langanhaltender Feuchtigkeit oder sehr stark ausblühenden Sichtbetonflächen kann keine 

Garantie gewährleistet werden.   

▪ Filmbildende Beschichtungen neigen durch verschiedene Einflüsse Abplatzungen, dafür kann die 

Baumat AG keine Haftung übernehmen.  

Renovationsobjekte 

▪ Dunkle, poröse ausgewaschene Stellen, entstanden durch Wasserläufe etc. werden auch nach der 

Reinigung und Behandlung sichtbar bleiben.  

Bemusterung 

▪ Auf die gesamte Fläche können Unterschiede zur Bemusterung entstehen, bedingt durch 

inhomogenes Saugverhalten, verschiedene Betonier Etappen etc., aus diesem Grund kann die 

Baumat AG keine Haftung übernehmen.  

Mehraufwände 

▪ Umstände, die zu einem unvorhersehbaren, zusätzlichen Aufwand führen, sind zusätzlich zu 

vergüten.  

▪ Darunter fallen z.B. Wartezeiten oder zusätzliche Arbeitsgänge, Nichteinhalten der Vereinbarungen, 

ungenügende Organisation der Baustelle etc. 

Umgebung:  

▪ Pflanzen, Rasen, Blumen etc. die naheliegend an den zu behandelten Flächen sind, können durch 

unser Produkt in Mitleidenschaft gezogen werden, dafür kann die Baumat AG keine Haftung 

übernehmen.  

Offerte gilt als Bestätigung 

▪ Die Personen bestätigen hiermit, dass seine / Ihre Firma die Auftragskosten inkl. Allfälliger 

gewünschter Zusatzarbeiten zu den festgelegten Zahlungskonditionen übernimmt und berechtigt ist, 

diesen Auftrag zu erteilen.  

▪ Die Person bestätigt, dass Sie die Hinweise / Abmahnungen gelesen und mit der Ausführung 

einverstanden sind. 
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